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Zur Besteuerung der laufenden
Einnahmen aus einer
Mitarbeiterbeteiligung

Laufende Vergütungen aus einer typisch stillen Beteiligung des
Arbeitnehmers am Arbeitgeber-Unternehmen, die auf diesem
Sonderrechtsverhältnis beruhen, unterliegen, wenn die
tatbestandlichen Voraussetzungen des § 20 Abs. 1 Nr. 4 des
Einkommensteuergesetzes erfüllt sind, ausschließlich der Besteuerung
nach dieser Vorschrift. Dies hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem
aktuellen Urteil entschieden.

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/252869/
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Sachverhalt

Der Kläger war Arbeitnehmer einer GmbH, die „ausgesuchten, besonders wichtigen Mitarbeitern“ die

Möglichkeit eröffnet hatte, sich als typisch stiller Gesellschafter für die Dauer der Anstellung bei der GmbH

zu beteiligen. Am 06.12.2010 schloss der Kläger mit der GmbH einen „Gesellschaftsvertrag einer typischen

stillen Beteiligung“ und leistete seine Einlage.

Das Finanzamt behandelte die Gewinnanteile des Klägers aus seiner stillen Beteiligung als Einkünfte aus

nichtselbständiger Arbeit. Mit seiner Klage begehrte der Kläger, seine Gewinnanteile als Kapitaleinkünfte zu

erfassen.

Die Klage vor dem Finanzgericht Baden-Württemberg hatte Erfolg (siehe unseren Blogbeitrag).

Entscheidung des BFH

Der BFH hat die Revision als unbegründet zurückgewiesen.

Das Finanzgericht hat im Ergebnis zutreffend erkannt, dass die Gewinnanteile des Klägers aus dessen

stiller Beteiligung am Unternehmen der GmbH gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 4 EStG zu den Einkünften des

Klägers aus Kapitalvermögen gehören.

Die dem Kläger in den Streitjahren zugeflossenen Gewinnanteile sind daneben weder ganz noch teilweise

den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gemäß §19 EStG zuzuordnen, da sie allein durch das

Sonderrechtsverhältnis der typisch stillen Beteiligung des Klägers am Unternehmen der GmbH veranlasst

sind.

Die Veranlassung einer Zahlung durch ein gesellschaftsrechtliches Sonderrechtsverhältnis, welche zu einer

Zuwendung außerhalb des Einkünfteerzielungstatbestands in §19 Abs.1 Satz1 Nr.1 EStG führt, setzt

grundsätzlich voraus, dass dieses Rechtsverhältnis wirksam begründet worden ist, die Bedingungen des

Sonderrechtsverhältnisses ernsthaft vereinbart sowie durchgeführt worden sind und das

Sonderrechtsverhältnis im Hinblick auf seine Ausgestaltung einen eigenen wirtschaftlichen Gehalt neben

dem Arbeitsverhältnis aufweist (BFH-Urteil vom 14.12.2023- VIR1/21, BStBl II 2024, 387, Rz26 bis 35).

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wirkt auch ein bei Erwerb der stillen Beteiligung gegebenenfalls

bestehender arbeitslohnbegründender Veranlassungszusammenhang (aufgrund eines verbilligten Erwerbs

vgl. BFH-Urteil vom 07.04.1989- VIR73/86, BStBl II 1989, 927, unter 1.) beim Bezug hier ausschließlich

relevanter laufender Vergütungen nicht fort (vgl. BFH-Urteil vom 14.12.2023- VIR1/21, BStBl II 2024, 387,

Rz32, 33).

Die laufenden Vergütungen sind nur durch das Sonderrechtsverhältnis veranlasst und werden außerhalb

des Einkünfteerzielungstatbestands des §19 Abs.1 Satz1 Nr.1 EStG erzielt.

Etwas anderes kann nach der Rechtsprechung des VI.Senats des BFH zwar gelten, wenn der

Steuerpflichtige bei der Veräußerung seiner Beteiligung einen marktunüblichen Überpreis erzielt (vgl. BFH-

Urteil vom 14.12.2023- VIR1/21, BFHE 283, 339, BStBl II 2024, 387, Rz35; Bleschick, Der Betrieb ??DB??
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2025, 830, 833; Krüger, DB 2024, 889, 891 und 892; Geserich, NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht 2024,

906, 909).

Diese Rückausnahme ist für die hier zu beurteilenden laufenden Gewinnanteile aus der stillen Beteiligung

als laufende Vergütungen nach den Gründen des BFH-Urteils vom 14.12.2023- VIR1/21 (BStBl II 2024,

387) jedoch nicht relevant.

Ein Fall von geringer Bedeutung im Sinne des § 180 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung kann

offensichtlich vorliegen, wenn das Finanzamt in der mündlichen Verhandlung ausdrücklich erklärt, dass es

im Streitfall eine atypisch stille Beteiligung ausschließe und ein Feststellungsverfahren unter den

gegebenen Umständen nicht für erforderlich halte.

Fundstelle

BFH, Urteil vom 21. Oktober 2025 (VIII R 13/23), veröffentlicht am 22. Januar 2026.

Eine englische Zusammenfassung dieses Urteils finden Sie hier.
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